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(54) Displaysystem für ein mobiles Messestandwandsystem

(57) Ein Displaysystem (1) für ein mobiles Messe-
standwandsystem (100) besitzt ein längliches Gehäuse
(10) und eine darin aufgenommene Welle (52) zum Auf-
wickeln eines flächigen Informationsträgers (50). An bei-
den Stirnseiten (11) des Gehäuses (10) ist jeweils ein
Endstück (30) vorgesehen. Das Endstück besitzt eine
Montageplatte (32), die sich von dem Endstück in radialer
Richtung über das längliche Gehäuse hinaus erstreckt
und eine Durchgangsöffnung (33) besitzen. Durch diese

Durchgangsöffnung (33) greift in axialer Richtung eine
Verriegelungseinrichtung hindurch, mittels der das Dis-
playsystem an den vertikalen Trägern eines mobilen
Messestandwandsystems fixiert wird. Eine Zarge (20) er-
streckt sich zwischen den Montageplatten (32) der End-
kappen (30) und trägt die Verriegelungseinrichtungen
(40). Die Endstücke (30) sind bevorzugt aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff hergestellt mit einer konkaven In-
nenseite und einer konvexen Außenseite.
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Beschreibung

[0001] Mobile Messestandwandsysteme bestehen in
der Regel aus aufrecht stehenden Stützen und die Stüt-
zen miteinander verbindenden Zargen. Durch die Zargen
werden die Stützen nicht nur auf Abstand gehalten, son-
dern auch derart stabilisiert, dass bei einer winkligen oder
Über-Eck-Anordnung mehrerer dieser Elemente eine
weitere Fixierung nicht notwendig ist. Der freie Raum zwi-
schen den Stützen wird gefüllt, insbesondere mit Span-
platten, die in werbewirksamer Weise bedruckt oder be-
klebt sind.
[0002] Ein bekanntes Messestandwandsystem wird
von der Firma Octanorm angeboten. Darin sind die Stüt-
zen aus Strangprofilen gebildet, die auf jeder Seite der
Stütze eine in Stützenlängsrichtung verlaufende Nut auf-
weisen. Je nach Querschnitt der Stütze kann die Stütze
vier oder insbesondere auch acht Seiten und eine ent-
sprechende Anzahl von Nuten besitzen. In diesen Nuten
werden die Zargen mittels Spannschlössern fixiert, die
innerhalb der Zargen, welche ihrerseits ebenfalls aus ei-
nem Strangprofil gebildet sind, angeordnet sind und aus
den Stirnseiten der Zargen axial hervorstehen. Beim Auf-
bau des Messestandes setzt man die Zarge so an die
Stütze an, dass das Spannschloss in eine Nut der Stütze
eingreift, und dreht dann an einer von außen zugängli-
chen Stellschraube des Spannschlosses, so dass sich
dieses in der Nut der Stütze verkrallt. In dieselben Nuten
der Stützen sowie in entsprechenden Nuten an der Ober-
und Unterseite der Zargen werden während des Aufbaus
des Standwandsystems relativ sperrige Wandfüllungen
aus Mikrospanplatten eingeschoben, die als Informati-
onsträger dienen und Werbebotschaften vermitteln. Die
Einbaubreiten solcher Platten liegen zwischen etwa 45
cm und 140 cm und die Einbauhöhen betragen üblicher-
weise etwa 250 cm. Das Handling bei der Montage und
insbesondere der Transport dieser Platten sind aufwen-
dig. Der Aufbau des Messestandes braucht entspre-
chend lange. Darüber hinaus sind Maßnahmen zu tref-
fen, um die Graphik auf diesen Platten während des
Transports und des Messeaufbaus zu schützen.
Schließlich stellt sich als nachteilhaft heraus, dass auch
ein Motivwechsel relativ aufwendig ist, weil zum Aus-
tausch solcher Platten der Messestand auseinanderge-
nommen werden muss.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Displaysystem für ein mobiles Messestandwand-
system vorzuschlagen, welches den vorgenannten
Nachteilen Rechnung trägt und welches vorzugsweise
mit den vorbeschriebenen Messestandwandsystemen
vollständig kompatibel ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Displaysystem
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. In davon
abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung angegeben.
[0005] Dementsprechend umfasst ein erfindungsge-
mäßes Displaysystem ein längliches Gehäuse mit einer
darin aufgenommenen Welle zum Aufwickeln eines dar-

an fixierten oder zu fixierenden flächigen Informations-
trägers. An beiden Stirnseiten des länglichen Gehäuses
ist jeweils ein separates Endstück vorgesehen, welches
vorzugsweise eine Aufnahme zum Lagern der vorge-
nannten Welle aufweist. Insoweit ist das erfindungsge-
mäße Displaysystem vergleichbar mit herkömmlichen
Rollosystemen, wobei die das Rollo aufnehmende Welle
des erfindungsgemäßen Displaysystems vorzugsweise
eine Drehwelle und eine Rückholfederwelle umfasst, so
dass sich der flächige Informationsträger mittels der
Rückholfederwelle automatisch auf die Drehwelle auf-
wickelt und dementsprechend in dem Gehäuse ver-
schwindet. Auch insoweit entspricht das erfindungsge-
mäße Displaysystem herkömmlichen Rollosystemen.
[0006] Derartige Rollosysteme bieten gegenüber den
vorbeschriebenen Spanplattenlösungen insbesondere
beim Transport wesentliche Vorteile. So kann der Trans-
port des gesamten Messestandmaterials gegebenen-
falls mit einem Pkw erfolgen, weil sperrige Platten nicht
transportiert werden müssen. Darüber hinaus bleibt die
Graphik während des Transports innerhalb des Gehäu-
ses perfekt geschützt und ist auch für weitere Einsätze
einsetzbar.
[0007] Um nun diese Vorteile in einem Messestand-
wandsystem der eingangs beschriebenen Art optimal
ausnutzen zu können, sieht das erfindungsgemäße Dis-
playsystem desweiteren vor, dass die Endstücke des
länglichen Gehäuses, in denen die Welle mit dem auf-
gewickelten Informationsträger gelagert ist, jeweils eine
Montageplatte aufweisen, die sich vorzugsweise von den
Endstücken in radialer Richtung über das längliche Ge-
häuse hinaus erstrecken. Diese Montageplatten besit-
zen jeweils mindestens eine Durchgangsöffnung in axia-
ler Richtung für den Durchtritt von mindestens einer Ver-
riegelungseinrichtung zum Fixieren des Displaysystems
in dem Messestandwandsystem.
[0008] Das erfindungsgemäße Displaysystem wird so-
mit nicht einfach an einer Zarge des Messestandwand-
systems aufgehängt. Stattdessen wird es unmittelbar
über seine Montageplatten mit dem Messestandwand-
system verbunden. Das Displaysystem bildet auf diese
Weise eine Verstrebung zwischen den Stützen des Mes-
sestandwandsystems und trägt zur Stabilität des Mes-
sestandwandsystems bei, welches dadurch, dass Span-
platten nicht mehr verwendet werden, ansonsten an Sta-
bilität verlieren würde. Die Verriegelungseinrichtung zum
Fixieren des Displaysystems an den Stützen des Mes-
sestandwandsystems entspricht dabei vorzugsweise
vollständig oder zumindest im wesentlichen den Verrie-
gelungseinrichtungen, mit denen ansonsten die Zargen
mit den Stützen verbunden werden. Insbesondere kann
in Octanorm-Standwandsystemen ein entsprechendes
Octanorm-Spannschloss zum Einsatz kommen.
[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ersetzt das längliche Gehäuse des Displaysystems je-
doch nicht die eigentliche Zarge des Messestandwand-
systems sondern wird mit der Zarge in geeigneter Weise
kombiniert. Dazu wird die eigentliche Zarge geringfügig

1 2 



EP 2 434 472 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gekürzt und derart zwischen die beiden Montageplatten
der Gehäuseendkappen eingesetzt, dass sie beidseitig
an die Montageplatten angrenzt. Bei dieser bevorzugten
Variante können die Verriegelungseinrichtungen vorteil-
haft in herkömmlicher Weise Teil der Zarge sein. Sie kön-
nen insbesondere im Inneren der Zarge so integriert sein,
dass sie stirnseitig aus der Zarge heraus und durch die
Durchgangsöffnung der Montageplatte des Displaysy-
stems hindurchragen. Bevorzugt können die eingangs
bereits genannten Stellschrauben vorgesehen sein, mit-
tels der die Verriegelungseinrichtungen in ihre Verriege-
lungsstellung bringbar sind.
[0010] Die Zarge ist bei dieser bevorzugten Ausfüh-
rungsform dementsprechend als separates, von dem
länglichen Gehäuse lösbares Element ausgebildet, an-
statt mit diesem beispielsweise verschweißt zu sein. Der
Herstellungsaufwand und somit die Kosten zur Herstel-
lung dieses Displaysystems ist dementsprechend ge-
ring.
[0011] Die vorbeschriebene bevorzugte Ausführungs-
form ist einerseits vorteilhaft, weil sie systemkonform ist
und die Montage dementsprechend einfach ist. Anderer-
seits lässt sich gerade wegen dieser Systemkonformität
die Aufstellzeit des Messestandes deutlich reduzieren,
denn das Einsetzen der Zarge und das Anbringen des
flächigen Informationsträgers erfolgt in einem gemeinsa-
men Schritt. Darüber hinaus ergeben sich noch die bei-
den weiteren Vorteile, dass einerseits das Gehäuse mit
dem darin aufgewickelten Informationsträger stabil im
Standwandsystem fixiert ist und andererseits aufgrund
seiner Kopplung mit der Zarge zur Verwindungssteifig-
keit des Standwandsystems beiträgt.
[0012] Die Verwindungssteifigkeit des Messestand-
wandsystems kann noch weiter erhöht werden, wenn die
Endstücke des Gehäuses eine flächige axiale Außensei-
te besitzen, mit der sie an den Stützen des Standwand-
systems anliegen. Die flächige axiale Außenseite der
Endstücke liegt dabei mit der axialen Außenseite der
Montageplatte in einer Ebene, wodurch sich die Kontakt-
fläche mit der daran angrenzenden Stütze des Stand-
wandsystems und somit der Beitrag zur Verwindungs-
steifigkeit des Standwandsystems entsprechend erhö-
hen.
[0013] Das längliche Gehäuse, in welchem der flächi-
ge Informationsträger auf der Welle aufgewickelt ist, be-
sitzt eine sich über die Länge des Gehäuses erstrecken-
de Öffnung, durch die hindurch der Informationsträger
aus dem Gehäuse austritt. Vorzugsweise bildet diese
Öffnung zusammen mit der Zarge einen Spalt für den
Durchtritt des flächigen Informationsträgers. Dieser Spalt
liegt möglichst zentral unterhalb der Welle, auf der der
Informationsträger aufgewickelt ist, so dass der ausge-
zogene Informationsträger absolut parallel zu den Stüt-
zen des Messestandwandsystems verläuft.
[0014] Die Herstellung des Displaysystems wird weiter
vereinfacht, wenn die Montageplatten jeweils eine axiale
Ausnehmung mit einer radialen Einschuböffnung besit-
zen, so dass die Zarge bei ihrer Fixierung an dem Ge-

häuse in einfacher Weise in radialer Richtung in die Aus-
nehmungen der Montageplatten einschiebbar ist.
[0015] Selbstverständlich ist die Montageplatte vor-
zugsweise einstückig mit dem Endstück ausgebildet. So
kann das Endstück insbesondere als flache Platte, vor-
zugsweise aus Metall, ausgebildet sein. Besonders be-
vorzugt ist es aber, wenn das Endstück als Kunst-
stoffspritzgussteil hergestellt wird. Da das Endstück tra-
gende Funktion besitzt, nicht nur für die Aufnahme der
Welle, auf der der flächige Informationsträger aufgewik-
kelt ist, sondern vor allem zur Fixierung des Gehäuses
an dem Standwandsystem, muss das Kunststoffspritz-
gussteil aus einem entsprechend harten und beständi-
gen Kunststoff bestehen. Besonders geeignet sind hier-
für beispielsweise glasfaserverstärkte Kunststoffe, wie
etwa PA6 mit Glasfaseranteil. Aus Kunststoff spritzge-
gossene Endstücke können nahezu beliebig geformt
sein und eignen sich daher besonders für die nachfol-
gend näher beschriebene bevorzugte Ausführungsform
eines Endstücks für das erfindungsgemäße Displaysy-
stem.
[0016] Dementsprechend sind die Endstücke vor-
zugsweise als Kappen ausgebildet und weisen eine kon-
kave Innenseite und eine konvexe Außenseite auf. Die
konkave Innenseite dient dazu, einen axialen Teil der
Welle und des darauf aufgewickelten flächigen Informa-
tionsträgers aufzunehmen. Die konvexe Außenseite hat
dagegen die Funktion, die Breitenabmessungen in axia-
ler Richtung zur Stütze des Messestandsystems hin zu
reduzieren. Der besondere Vorteil dieser Endstückform
liegt darin, dass damit ausgestattete Displaysysteme
selbst dann über Eck oder winklig zueinander angeord-
net werden können, wenn die Stützen des Standwand-
systems schmaler sind als die Breite des Displaysy-
stems. Ohne eine konvexe Außenseite des Endstücks
würden zwei über Eck oder winklig zueinander angeord-
nete Displaysysteme an ihren aneinander angrenzenden
Enden miteinander kollidieren, wenn sie an schmalen
Stützen montiert werden sollen, und würden eine Mon-
tage dementsprechend vereiteln. Durch die Konvexität
der Endstückaußenseiten wird diese Kollision vermie-
den, während gleichzeitig durch die Konkavität der End-
stückinnenseite sichergestellt wird, dass ein möglichst
breiter Informationsträger in dem Gehäuse Platz findet.
Dadurch kann ein Spalt zwischen dem aus dem Gehäuse
ausgezogenen flächigen Informationsträger und den
Stützen des Standwandsystems minimal gehalten wer-
den.
[0017] Unter diesen Gesichtspunkten ist es besonders
vorteilhaft, wenn die konvexe Außenseite eines jeden
Endstücks eine zentral angeordnete ebene Fläche ko-
axial zur Erstreckungsrichtung der Montageplatte be-
sitzt, um eine große Anlagefläche zu der angrenzenden
Stütze des Standwandsystems zu bieten, und jeweils
seitlich zu dieser ebenen Fläche eine geneigte Fläche
besitzt, die für 90°-Anordnungen der Displaysysteme
vorzugsweise eine Neigung von etwa 45° aufweist.
[0018] Was die konkave Innenseite der Endstücke an-
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geht, so ist es vorteilhaft, in der die Innenseite begren-
zenden Wandung eines jeden Endstücks Ausnehmun-
gen für den auf der Welle aufgenommenen flächigen In-
formationsträger vorzusehen. Dadurch kann die Breite
des auf der Welle aufgewickelten flächigen Informations-
trägers geringfügig vergrößert werden, so dass der zwi-
schen dem ausgezogenen Informationsträger und den
angrenzenden Stützen des Standwandsystems verblei-
bende Spalt entsprechend gering ist. Aufgrund von Sym-
metriebedingungen liegen diese Ausnehmungen in der
die Innenseite begrenzenden Wandung - bezogen auf
die Drehachse der Welle - einander gegenüber.
[0019] Wie bereits erwähnt, umfasst die Welle, auf der
der flächige Informationsträger aufgewickelt ist, vorzugs-
weise eine Drehwelle und eine Rückholfederwelle. Zu-
mindest eines der Gehäuse-Endstücke besitzt dafür eine
Aufnahme zum drehbaren Lagern der Drehwelle wäh-
rend das andere Endstück eine Aufnahme zum drehfe-
sten Lagern der Rückholfederwelle aufweist. Besonders
bevorzugt ist es aber, wenn jedes Endstück eine Univer-
salaufnahme aufweist, die sowohl zum drehbaren La-
gern der Drehwelle als auch zum drehfesten Lagern der
Rückholfederwelle ausgebildet ist. Dies erlaubt es, nur
eine Art von Endstücken zu produzieren, da sie aufgrund
der Universalaufnahme zur Anordnung an jedem der bei-
den Enden des den flächigen Informationsträger aufneh-
menden Gehäuses geeignet ist. Eine Universalaufnah-
me kann beispielsweise als Loch, insbesondere als
Durchgangsloch, in dem Endstück ausgebildet sein und
einen Querschnitt besitzen, der aus einem mehreckigen,
insbesondere rechteckigen, Querschnitt und einem dem
mehreckigen Querschnitt überlagerten Kreisquerschnitt
zusammensetzt.
[0020] Darüber hinaus weist zumindest eines der End-
stücke, vorzugsweise aber aus herstellungstechnischen
Gründen jedes Endstück, ein exzentrisch zur Drehachse
angeordnetes Durchgangsloch auf, durch das ein Ver-
drehsicherungsstift hindurchgesteckt werden kann, um
ein Aufwickeln des flächigen Informationsträgers zu blok-
kieren, wenn dieser erstmals an einem an der Welle vor-
gesehenen Vorlaufstreifen angebracht oder gegen einen
anderen flächigen Informationsträger ausgetauscht wer-
den soll.
[0021] Schließlich umfasst das erfindungsgemäße
Displaysystem vorzugsweise noch eine Profilschiene,
insbesondere eine U-Profilschiene, welche an einem
freien Ende des an der Welle zu fixierenden oder fixierten
Informationsträgers angebracht werden kann. Diese
Profilschiene hat zwei Funktionen. Einerseits verhindert
sie das Einlaufen des freien Endes des flächigen Infor-
mationsträgers in das Gehäuse des Displaysystems. An-
dererseits kann die Profilschiene, insbesondere wenn sie
als U-Profilschiene ausgebildet ist, vorteilhaft dazu die-
nen, den flächigen Informationsträger im ausgezogenen
Zustand an einer anderen Zarge des Standwandsystems
einzuhängen. Die Handhabung des Displaysystems wird
dadurch sehr einfach.
[0022] Die Profilschiene kann weiter vorteilhaft mit ei-

nem Klettverschlussmechanismus ausgestattet sein. So
können beispielsweise Flauschbänder eines entspre-
chenden Klettverschlusses an der Profilschiene und ent-
sprechende Hakenbänder an dem freien Ende des flä-
chigen Informationsträgers vorgesehen sein, oder um-
gekehrt.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der an-
hängenden Zeichnungen beispielhaft erläutert. Darin
zeigen:

Figur 1 ein Displaysystem im Zusammenwir-
ken mit einer Stütze und einer Zarge
eines mobilen Standwandsystems,

Figur 2 eine Explosionsansicht der Elemente
des Displaysystems aus Figur 1 in
perspektivischer Ansicht, und

Figur 3a bis 3c ein kappenförmiges Endstück in zwei
entgegengesetzten Aufsichten und
einer Seitenansicht.

[0024] Figur 1 zeigt Elemente eines Messestandwand-
systems 100, welches im wesentlichen aus senkrecht
stehenden Stützen 110 und die Stützen miteinander ver-
bindenden Zargen 120 aufgebaut ist. Wiedergegeben ist
hier lediglich ein Teil des Messestandwandsystems 100,
nämlich eine Stütze 110 und eine Zarge 120. Die Stütze
110 ist als Strangprofil ausgebildet. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel entspricht der Umriss des Strangprofil-
querschnitts einem regelmäßigen Achteck. Jede der so
gebildeten acht Seitenflächen der Stütze 110 weist eine
sich entlang der Stütze 110 erstreckende Nut 111 auf.
In diese Nut 111 greift eine Verriegelungseinrichtung 121
ein, die in der Zarge 120 fest integriert ist. Die Verriege-
lungseinrichtung 121 ragt in identischer Weise an beiden
Stirnseiten 123 der Zarge 120 hervor. Durch Verdrehen
einer Stellschraube 122 lässt sich jede Verriegelungs-
einrichtung 121, nachdem sie in eine Nut 111 der Stütze
110 eingesetzt worden ist, in der Nut 111 spreizen und
verklemmen.
[0025] Anstelle einer weiteren Zarge 120 ist am oberen
Ende der Stütze 110 ein Displaysystem 1 vorgesehen.
Das Displaysystem 1 weist an seinen beiden Stirnseiten
der Verriegelungseinrichtungen 121 der Zarge 120 ent-
sprechende Verriegelungselemente 41 auf, mit denen
es in den Nuten 111 der Stütze 110 verkeilt werden kann.
[0026] Das Displaysystem 1 besteht im wesentlichen
aus einem Gehäuse 10, in dem ein flächiger Informati-
onsträger 50 aufgenommen ist, und aus zwei kappenför-
migen Endstücken 30 an den beiden axialen Enden des
Gehäuses 10. Die Endstücke 30 weisen eine ebene axia-
le Außenseite 31 auf, mit der sie an den Stützen 110
anliegen. In radialer Verlängerung der axialen Außensei-
te besitzen die Endstücke 30 eine Montageplatte 32 mit
einer Durchgangsöffnung 33, durch die hindurch die Ver-
riegelungselemente 41 greift. Die Verriegelungselemen-
te 41 sind Teil einer in Figur 1 nicht näher dargestellten
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Zarge 20 (siehe Figur 2), welche zwischen den Befesti-
gungsplatten 32 angrenzend an diese angeordnet ist.
Am unteren Ende des flächigen Informationsträgers 50
ist eine U-förmige Profilschiene 60 fixiert. Mittels dieser
Profilschiene 60 kann der Informationsträger 50 unter die
untere Zarge 120 eingehakt werden, wenn er zu Display-
zwecken aus dem Gehäuse 10 herausgezogen wird.
[0027] Figur 2 zeigt die einzelnen Bestandteile des
Displaysystems 1 in perspektivischer Ansicht. Bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel sind sowohl das Ge-
häuse 10 als auch die Zarge 20 als Strangprofile, insbe-
sondere als Aluminiumstrangpressprofile, ausgeführt.
Zunächst wird auf eine der beiden axialen Stirnseiten 11
des Gehäuses 10 ein Endstück 30 aufgesetzt und mittels
vier hier nicht näher dargestellten Schrauben ver-
schraubt. Anschließend wird der Informationsträger 50
von der gegenüberliegenden Stirnseite des Gehäuses
10 axial in das Gehäuse 10 eingeschoben, bis ein axial
hervorstehender zylindrischer Lagerungsstift 51 einer
Drehwelle 52, auf der der Informationsträger aufgewik-
kelt ist, in ein Lagerungsloch 34 des Endstücks 30 ein-
greift. Daran anschließend wird auf die gegenüberliegen-
de Stirnseite des Gehäuses 10 ebenfalls ein Endstück
30 aufgesetzt. Auf dieser gegenüberliegenden Stirnseite
ragt anstelle des zylindrischen Lagerungsstifts 51 ein La-
gerungsstift mit rechteckigem Querschnitt heraus, der zu
einer Rückholfederwelle gehört. Mit diesem, nicht dar-
gestellten rechteckigen Lagerungsstift wird die Rückhol-
federwelle drehfest in einem rechteckigen Loch 35 des
Endstücks 30 gelagert. Das rechteckige Loch 35 und das
Lagerungsloch 34 sind in dem Endstück 30 koaxial an-
geordnet. Bevor als nächstes die Rückholfederwelle vor-
gespannt wird, wird ein Verdrehsicherungsstift 70 axial
durch ein Durchgangsloch 36 in dem Endstück 30 bis in
die Drehwelle 52 eingeführt, um die Drehwelle 52 gegen
ein Mitdrehen zu sichern. Nun kann die Rückholfeder-
welle vorgespannt werden, indem das auf der gegen-
überliegenden Stirnseite des Gehäuses 10 aufgesetzte
Endstück 30, in welchem die Rückholfederwelle drehfest
gelagert ist, solange wie nötig um die axiale Achse des
länglichen Gehäuses 10 gedreht wird. Nachdem die ge-
wünschte Vorspannung der Rückholfederwelle erreicht
ist, wird die Kappe um eine Umdrehung zurückgedreht,
so dass der Informationsträger 50 oder ein Vorlaufstrei-
fen, an dem ein Informationsträger 50 befestigt werden
soll, aus der unteren länglichen Öffnung 13 des Gehäuse
10 herausragt und zugänglich ist. Nun kann auch die
andere Endkappe 30 mit dem Gehäuse 10 verschraubt
werden.
[0028] An dem freien Ende 53 des Informationsträgers
50 wird die Profilschiene 60 angebracht, die ein Einlaufen
des Informationsträgers 50 in das Gehäuse 10 verhindert
und gleichzeitig dazu dient, den Informationsträger 50
im ausgezogenen Zustand hinter einer Zarge 120 des
Messestandwandsystems 100 zu verrasten. Dazu weist
der Informationsträger 50 auf seiner Rückseite einen er-
sten Teil 54 eines Klettverschlussmechanismus auf, und
an der Profilschiene 60 ist der dazu komplementäre Teil

55 des Klettverschlussmechanismus vorgesehen.
[0029] Zwischen die Montageplatten 32 der Endstücke
30 wird zuletzt die Zarge 20 eingeschoben. Dazu ist auf
der Innenseite der Montageplatte 32 eine axiale Ausspa-
rung 37 vorgesehen, die an ihrem radial äußeren Ende
38 offen ist, so dass die Zarge 20 von unten in die Aus-
sparung 37 zwischen die beiden Endkappen 30 ein-
schiebbar ist. Die Aussparung 37 mit der radialen Öff-
nung 38 ist in Figuren 3b und 3c genauer dargestellt. Die
Zarge 20 ist schmaler als die längliche Öffnung 12 des
Gehäuses 10, so dass ein Spalt verbleibt, durch den hin-
durch der Informationsträger ein- und auslaufen kann.
[0030] Bevor jedoch die Zarge 20 zwischen die beiden
Endstücke 30 eingeschoben wird, wird an beiden Stirn-
seiten 21 der Zarge 20 eine Verriegelungseinrichtung 40
eingeführt, deren Stellschraube 42 durch eine Durch-
gangsöffnung der Zarge 20 hindurch mittels eines Torx-
schlüssels, alternativ mittels eines Inbusschlüssels, be-
dienbar ist. Bei entsprechender Bedienung der Stell-
schraube 42 können Verriegelungselemente 41 der Ver-
riegelungseinrichtung 40 axial durch die Durchgangsöff-
nung 33 des Endstücks 30 hindurch in die Nut 111 einer
Stütze 110 hinein bewegt und in der Nut 111 verkeilt wer-
den. Die Verriegelungselemente 41 sind in den Figuren
1 und 2 rein schematisch bzw. symbolisch dargestellt.
[0031] Der Figur 1 ist zu entnehmen, dass der Quer-
schnitt der Stütze 110 deutlich schmaler ist als der Quer-
schnitt des Gehäuses 10 des Displaysystems 1. Um zu
vermeiden, dass bei einer Über-Eck-Anordnung mehre-
rer Displaysysteme 1, insbesondere in einem 90°-Win-
kel, an ein und derselben Stütze 110 zur Kollision der
Displaysysteme 1 führt, sind die Außenseiten der End-
stücke 30 konvex ausgebildet. Zur Verdeutlichung dieser
Maßnahme ist ein Endstück 30 in den Figuren 3a bis 3c
vergrößert wiedergegeben. Insbesondere Figur 3c zeigt
deutlich die konvexe Außenseite des Endstücks 30 mit
einer ebenen Außenseite 31, die zur Anlage des End-
stücks 30 an der Stütze 110 dient, und an beiden Seiten
daran angrenzend eine jeweils geneigte Fläche 39, die
zu der ebenen Fläche 31 um einen Winkel von etwa 45°
geneigt ist.
[0032] Während Figur 3a eine Draufsicht auf die kon-
vexe Außenseite des Endstücks 30 zeigt, zeigt Figur 3b
eine Rückansicht auf die konkave Innenseite des End-
stücks 30. Zu beiden Seiten des Lagerungslochs 34 sind
Ausnehmungen 56 in der inneren Oberfläche des End-
stücks 30 eingebracht. Diese Ausnehmungen 56 dienen
zur Aufnahme eines Teils des in dem Gehäuse 10 auf-
gewickelten Informationsträgers 50. Da nur ein gering-
fügiger Teil der Wandung des Endstücks 30 im Bereich
der Ausnehmungen 56 entfernt ist, wirkt sich dies auf die
Gesamtstabilität des Endstücks 30 nicht in nennenswer-
ter Weise aus. Insbesondere dringen die Ausnehmungen
56 nicht bis an die äußere Oberfläche des Endstücks 30
hindurch und sind somit nicht sichtbar.
[0033] Die komplexe Struktur des Endstücks 30 lässt
sich besonders günstig im Spritzgussverfahren herstel-
len. Aus Stabilitätsgründen wird ein hochfester Kunst-
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stoff verwendet, insbesondere ein Duroplast oder ein kri-
stalliner, vorzugsweise glasfaserverstärkter Thermo-
plast, wie beispielsweise PA6 mit 30 Gew.-% Glasfaser-
anteil. Sofern das Displaysystem 1 jedoch mit Stützen
110 verwendet wird, deren Breite gleich oder größer ist
als die Breite des Displaysystems 1 oder wenn mehrere
Displaysysteme 1 nur zueinander fluchtend und nicht
winklig zueinander eingesetzt werden, so kann anstelle
eines konkav-konvexen Endstücks 30 auch ein ebenes
Endstück, beispielsweise bestehend aus einer einfachen
Metallplatte, verwendet werden.
[0034] Das Displaysystem 1 kann sowohl anstelle ei-
ner oberen Zarge, wie in Figur 1 gezeigt, als auch anstelle
der unteren Zarge 120 in einem Messestandwandsystem
eingesetzt werden. In diesem Falle muss das gewünsch-
te Motiv lediglich auf dem Kopf stehend auf dem flächigen
Informationsträger vorgesehen werden.
[0035] Zu erwähnen ist noch, dass auf der Oberseite
des Gehäuses 10 eine Nut 12 vorgesehen ist, in der wei-
tere Systemelemente fixiert werden können, wie bei-
spielsweise besondere Beleuchtungsmittel zur Beleuch-
tung des flächigen Informationsträgers 50 von vorne und/
oder von hinten.
[0036] Letztlich bleibt noch anzumerken, dass ein Mo-
tivwechsel mit dem zuvor beschriebenen Displaysystem
1 sehr einfach möglich ist. Es braucht lediglich der Infor-
mationsträger 50 so weit aus dem Gehäuse 10 heraus-
gezogen zu werden, bis der an der Welle 52 fixierte Vor-
laufstreifen zugänglich ist. In dieser Situation wird zu-
nächst der Verdrehsicherungsstift 70 durch das Durch-
gangsloch 36 in die Drehwelle 52 eingeführt, um ein Zu-
rückziehen des Vorlaufstreifens in das Gehäuse 10 zu
blockieren. Nun kann der an den Vorlaufstreifen ange-
klebte Informationsträger 50 gegen einen anderen Infor-
mationsträger ausgetauscht werden. Zuletzt zieht man
den Verdrehsicherungsstift 70 wieder aus dem Durch-
gangsloch 36 heraus und lässt den Informationsträger
50 langsam und kontrolliert auf die Welle 52 zurücklau-
fen.

Patentansprüche

1. Displaysystem (1) für ein mobiles Messestandwand-
system (100), umfassend:

- ein längliches Gehäuse (10) für eine darin auf-
genommene Welle (52) zum Aufwickeln eines
an der Welle (52) fixierten oder zu fixierenden
flächigen Informationsträgers (50) und
- an beiden Stirnseiten (11) des länglichen Ge-
häuses (10) jeweils ein separates Endstück
(30), vorzugsweise mit einer Aufnahme (34, 35)
zum Lagern der Welle (52),
dadurch gekennzeichnet, dass die Endstük-
ke (30) jeweils eine Montageplatte (32) aufwei-
sen, die sich vorzugsweise von den Endstücken
(30) in radialer Richtung über das längliche Ge-

häuse (10) hinaus erstrecken und die jeweils
mindestens eine Durchgangsöffnung (33) in
axialer Richtung für den Durchtritt von minde-
stens einer Verriegelungseinrichtung (40) zum
Fixieren des Displaysystems (1) in einem mobi-
len Messestandwandsystem (100) besitzen.

2. Displaysystem nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine Zarge (20), welche sich zwischen den
Montageplatten (32) der Endkappen (30) angren-
zend an die Montageplatten (32) erstreckt und die
Verriegelungseinrichtungen (40) trägt, wobei die
Verriegelungseinrichtungen (40) vorzugsweise in
der Zarge (20) montiert und weiter vorzugsweise mit-
tels Stellschrauben (42) in eine Verriegelungsstel-
lung bringbar sind.

3. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das längliche Ge-
häuse (10) eine sich über die Länge des Gehäuses
erstreckende Öffnung (13) aufweist, die zusammen
mit der Zarge (20) einen Spalt für den Durchtritt des
flächigen Informationsträgers (50) bildet.

4. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Montageplat-
ten (32) jeweils eine axiale Ausnehmung (37) mit
radialer Öffnung (38) besitzen und dass die Zarge
(20) in radialer Richtung in die Ausnehmungen (37)
der Montageplatten (32) einschiebbar ist.

5. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Montageplatte
(32) einstückig mit dem Endstück (30) ausgebildet
ist.

6. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endstücke
(30) jeweils eine ebene axiale Außenseite (31) be-
sitzen.

7. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endstücke
(30) als Kunststoffspritzgussteil hergestellt sind, wel-
ches vorzugsweise glasfaserverstärkten Kunststoff
umfasst.

8. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endstücke
(30) als flache Platten, vorzugsweise aus Metall,
ausgebildet sind.

9. Displaysystem nach einen der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endstücke
(30) als Kappen mit einer konkaven Innenseite und
einer konvexen Außenseite (31, 39) ausgebildet
sind, wobei die konvexe Außenseite (31, 39) eines
jeden Endstücks vorzugsweise eine zentral ange-
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ordnete ebene Fläche (31) koaxial zur Erstreckungs-
richtung der Montageplatte (32) und jeweils seitlich
zu dieser ebenen Fläche (31) eine geneigte Fläche
(39), vorzugsweise mit etwa 45° Neigung, besitzt.

10. Displaysystem nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die konkave Innenseite eines jeden
Endstücks (30) Ausnehmungen (56) in einer die In-
nenseite begrenzenden Wandung besitzt, wobei die
Ausnehmungen (56) bezogen auf die Drehachse der
Welle (52) einander gegenüber liegen.

11. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (52) eine
Drehwelle und eine Rückholfederwelle umfasst, wo-
bei zumindest eines der Endstücke (30) eine Auf-
nahme (34) zum drehbaren Lagern der Drehwelle
und eines der Endstücke (30) eine Aufnahme (35)
zum drehfesten Lagern der Rückholfederwelle auf-
weist.

12. Displaysystem nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Endstück (30) eine Uni-
versalaufnahme (34, 35) aufweist, die sowohl zum
drehbaren Lagern der Drehwelle als auch zum dreh-
festen Lagern der Rückholfederwelle ausgebildet ist,
wobei die Universalaufnahme (34, 35) vorzugsweise
als Loch in dem Endstück (30) ausgebildet ist, des-
sen Querschnitt sich aus einem mehreckigen Quer-
schnitt und einem dem mehreckigen Querschnitt
überlagerten Kreisquerschnitt zusammensetzt.

13. Displaysystem nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
nes der Endstücke (30), vorzugsweise jedes End-
stück, ein exzentrisch zur Drehachse (34) der Welle
(52) angeordnetes Durchgangsloch (36) zum Hin-
durchstecken eines Verdrehsicherungsstifts (70)
aufweist.

14. Displaysystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
gekennzeichnet durch zumindest eine Profilschie-
ne (60) zum Anbringen an einem freien Ende eines
an der Welle (52) zu fixierenden oder fixierten flächi-
gen Informationsträgers (50), wobei die Profilschie-
ne (60) zum Anbringen der Profilschiene (60) an ei-
nem an der Welle (52) zu fixierenden oder fixierten
Informationsträger (50) vorzugsweise mit einem
Klettverschlussmechanismus (55) ausgestattet ist.

15. Messestandsystem (100), umfassend

- zumindest zwei Stützen (110) mit Nuten (111),
- zumindest zwei Zargen (120) zum Anordnen
zwischen den Stützen (110),
- Verriegelungseinrichtungen (121,122) zum
Verbinden der Zargen (120) mit den Stützen
(110), wobei die Verriegelungseinrichtungen

(121, 122) von den Zargen (120) stirnseitig her-
vorstehen und in den Nuten (111) der Stützen
(110) fixierbar sind, und
- ein Displaysystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 19, welches an den Stützen (110) da-
durch fixierbar ist, dass Verriegelungselemente
(40) des Displaysystems (1) durch die Durch-
gangsöffnungen (33) der Montageplatten (32)
der Endstücke (30) des Displaysystems (1) hin-
durch in die Nuten (111) der Stützen (110) des
Messestandsystems (100) eingreifen können.
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